
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 52 KflG Übergangsbestimmungen
 KflG - Kraftfahrliniengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Bestehende Konzessionen und mit diesen in Zusammenhang stehende Genehmigungen nach §§ 10 Abs. 5, 17

Abs. 1 und 2, 22 Abs. 2 und 3, 24 Abs. 1, 31 Abs. 1, 2 und 6, 32, 33 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 41 Abs. 4, die auf Grund

der bisher in Geltung gestandenen Vorschriften erteilt worden sind, gelten nach Maßgabe ihrer zeitlichen

Begrenzung und ihres sachlichen Inhalts als entsprechende Berechtigungen und Genehmigungen im Sinne der

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

2. (2)Vor dem 1. Jänner 2000 eingereichte Anträge sind noch nach den Bestimmungen des

Kraftfahrliniengesetzes 1952 zu erledigen.

3. (3)Sofern in Folge nichts anderes bestimmt ist, sind vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in der Fassung

BGBl. I Nr. 12/2006 eingereichte Anträge noch nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung

BGBl. I Nr. 151/2004 zu erledigen.

4. (4)§ 2 Abs. 5 ist auf Konzessionsanträge zur Wiedererteilung solcher Konzessionen nicht anzuwenden, deren

Dauer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2015 noch

höchstens ein Jahr beträgt.

In Kraft seit 28.05.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kflg/paragraf/10
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2006/12
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/151
https://www.jusline.at/gesetz/kflg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/58
file:///

	§ 52 KflG Übergangsbestimmungen
	KflG - Kraftfahrliniengesetz


